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Gemäß § 6 Abs. 1 und 15 Kommunalwahlgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92) in der zur Zeit 
gültigen Fassung gebe ich Folgendes bekannt:

Die Ergänzungswahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Bräsen fin-
det am Sonntag, dem 13. März 2016 in der Zeit von 08.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr statt.

1.	 Wahlgebiet, Wahlbereich
	 Wahlgebiet im Sinne des KWG LSA ist das Gebiet der Ort-

schaft Bräsen. Bei der Wahl des Ortschaftsrates bildet das 
Wahlgebiet einen Wahlbereich.

2.	 Zahl der Vertreter
	 Für den Ortschaftsrat Bräsen sind im Rahmen der Ergän-

zungswahl 2 Vertreter zu wählen.

3.	 Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennen-
den Bewerber

	 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf meh-
rere Bewerber enthalten. Die Höchstzahl der auf dem Wahl-
vorschlag einer Partei oder Wählergruppe zu benennenden 
Bewerber beträgt 7.

4.	 Zahl der Unterschriften für Wahlvorschläge
	 Der Wahlvorschlag für die Wahl des Ortschaftsrates muss 

von mindestens 1 der am Wahltag Wahlberechtigten persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein. Es werden dabei 
nur solche Unterstützungserklärungen berücksichtigt, die 
zwischen dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und dem 
Ende der Einreichungsfrist abgegeben worden sind. Jeder 
Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. 

	 Nach Bekanntmachung des Landeswahlleiters tritt gemäß  
§ 21 (10) S. 1 Nr. 2 und 3 KWG LSA für die Parteien Christ-
lich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE LINKE 
(DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
Freie Demokratische Partei (FDP) und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN (GRÜNE) an Stelle der Unterschriften (Unterstützungser-

klärung) die Unterschrift des für das Wahlgebiet zuständigen 
Parteiorgans oder des Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe. Gemäß § 21 (10) S. 1 Nr. 1 KWG LSA tritt bei einer 
Partei oder Wählergruppe, die am Tage der Bestimmung des 
Wahltages in der Vertretung des Wahlgebietes durch mindes-
tens ein Mitglied vertreten ist, der auf Grund eines Wahlvor-
schlages dieser Partei oder Wählergruppe gewählt worden 
ist an Stelle der Unterschriften (Unterstützungserklärung) die 
Unterschrift des für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans 
oder des Vertretungsberechtigten der Wählergruppe. Gemäß 
§ 21 (10) S. 2 KWG LSA tritt bei einem Einzelbewerber, der 
am Tage der Bestimmung des Wahltages der Vertretung des 
Wahlgebietes angehört und seinen Sitz bei der letzten Wahl 
auf Grund eines Einzelwahlvorschlages erhalten hat, an die 
Stelle der Unterstützungserklärungen die eigene Unterschrift. 

	 Die Originalunterschriften der wahlberechtigten Personen 
sind nach § 30 Abs. 4 Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 27. Februar 2009 (GVBl. 
LSA S. 54) in der zur Zeit gültigen Fassung auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 6 zu erbringen. Diese werden auf 
Anforderung kostenfrei von mir zur Verfügung gestellt. Auf 
das Erfordernis der Wahlanzeige bis zum 79. Tag vor der 
Wahl für die unter § 22 Abs.1 KWG LSA fallenden Partein 
wird hingewiesen.

5.	 Einreichung der Wahlvorschläge
	 Die Wahlvorschläge sollen frühzeitig eingereicht werden. 

Die Wahlvorschläge sind bei der Stadt Coswig (Anhalt), 
Der Wahlleiter, Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt), einzu-
reichen. Sie müssen in Inhalt und Form dem § 30 KWO LSA 
entsprechen. Die Reihenfolge der Bewerber muss aus dem 
Wahlvorschlag ersichtlich sein, § 24 (1) und (2) KWG LSA. 
Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers darf nur den Na-
men dieses Bewerbers enthalten, § 21 (5) KWG LSA. 

	 Nach § 21 (6) KWG LSA muss der Wahlvorschlag enthalten:
	 1.	 Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Wohnort 

und Wohnung eines jeden Bewerbers;
	 2.	 Namen der Partei, wenn der Wahlvorschlag von einer 

Partei eingereicht wird; der im Wahlvorschlag angegebe-
ne Name der Partei muss mit dem Namen übereinstim-
men, den die Partei im Lande führt;
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	 3.	 Kennwort der Wählergruppe, wenn der Wahlvorschlag 
von einer Wählergruppe eingereicht wird; aus dem Kenn-
wort muss hervorgehen, dass es sich um eine Wähler-
gruppe im Wahlgebiet handelt; das Kennwort der Wäh-
lergruppe darf nicht den Namen von Parteien im Sinne 
des Artikels 21 des Grundgesetzes oder deren Kurzbe-
zeichnung enthalten;

	 4.	 Wahlgebiet und Wahlbereich, wenn das Wahlgebiet in 
mehrere Wahlbereiche eingeteilt worden ist.

	 Die Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei müssen 
Mitglied dieser Partei oder parteilos sein. In einen Wahlvor-
schlag kann nur aufgenommen werden, wer seine Zustim-
mung schriftlich erklärt hat.

	 Gemäß § 21 Abs. 1 KWG LSA können die eingereichten 
Wahlvorschläge für das Wahlgebiet miteinander verbunden 
werden. Entsprechende Erklärungen sind dem Wahlleiter ge-
genüber schriftlich und übereinstimmend abzugeben.

	 Die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge und für die Erklä-
rung über die Verbindung von Wahlvorschlägen endet am 
18. Januar 2016 um 18.00 Uhr. Eingereichte Wahlvorschlä-
ge können bis zum Ablauf der Frist geändert oder zurück-
gezogen werden, § 26 (1) KWG LSA. Im Übrigen wird auf 
die Regelungen über den Inhalt und die Form von Wahlvor-
schlägen und über die Verbindungen von Wahlvorschlägen 
hingewiesen.

	 Formulare zum Einreichen der Wahlvorschläge werden 
von mir auf Anforderung kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt.

6.	 Wählbarkeit und Wahlrecht von Deutschen und Staatsange-
hörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

	 Wählbar sind Bürgerinnen und Bürger, die Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
wohnen. Sie dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sein oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. 
Wahlberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger, die Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union besitzen, am Wahltag das 16. Lebensjahr voll-
endet haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 
wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

	 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraus-
setzungen wahlberechtigt und wählbar. Es wird dabei darauf 
hingewiesen, dass sie nicht wählbar sind, wenn sie nach den 
deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

Schneider
Wahlleiter
(Im Original unterschrieben)
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